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Informationen aus der Verwaltung

Kontakt/Erreichbarkeiten

Ansprechpartner:
– Sekretariat – Fördermittel - Ratsinformation

Frau Magotsch, Telefon 035263 / 668-11

– Bauhof – Bauordnung – Brücken – Flurneuordnung – Hochbau -
Verträge
Frau Albrecht, Telefon 035263 / 668-20

– Leitungsauskünfte – Straßenbeleuchtung – Straßenunterhaltung
Tiefbau – Verkehrsplanung und Beschilderung – 
Verkehrsrechtliche Anordnungen
Herr Räder, Telefon 035263 / 668-21

– Gemeindeeigene Grundstücke – Liegenschaften – Vermietung –
Verpachtung
Herr Rendler, Telefon 035263 / 668-19

– Ordnungsamt – Feuerwehr
Frau Oehmigen, Telefon 035263 / 668-18

– Meldeamt – Gewerbe
Frau Hink, Telefon 035263 / 668-29

– Online-Terminvergabe Melde- und Gewerbeamt
https://www.roederaue.de/buergerservice-verwaltung/
online-terminvereinbarung.html

Sitzung des Gemeinderates Röderaue

Die nächste Sitzung des Gemeinderates Röderaue findet am
28.08.2025, 19.00 Uhr in der Schulstube Radener Str. 2 in Frauen-
hain statt. Die Tagesordnung kann 7 Tage vor der Sitzung auf der
Internetseite der Gemeinde Röderaue im elektronischen Amtsblatt
unter Bürgerservice & Verwaltung  Amtsblatt eingesehen
werden.

Bekanntmachung der Beschlüsse 
des Gemeinderates der Gemeinde Röderaue 

In öffentlicher Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Röderaue
am 19.06.2025 wurde folgender Beschlusse gefasst:

Beschluss 030/2025
Vergabe der Leistungsphase 3 - 4 gemäß HOAI zum Bauvorhaben
Kindercampus Röderaue
• Einstimmig zugestimmt

In nichtöffentlicher Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde
 Röderaue am 19.06.2025 wurde folgender Beschluss gefasst:

Beschluss 029/2025
Einstellung eines Verwaltungsfachangestellten im Bereich Ordnungs-
amt/Feuerwehrwesen sowie Personal
• Einstimmig zugestimmt
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Korrektur der Anlage zu § 4 der Satzung der Gemeinde Röderaue über die Erhebung 
des Elternbeitrages und weiteren Entgelten für die Betreuung von Kindern 
in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege ab 01.09.2025

Elternbeiträge:

a) für Krippenkinder

Familie Alleinerziehende
               4,5 Std.    6,0 Std.     9,0 Std.      4,5 Std.   6,0 Std.   9,0 Std.
1. Kind    151,18 €   201,57 €   302,36 €     142,78 €  190,37 € 285,56 €
2. Kind  119,68 €   159,57 €  239,36 €      109,18 €  145,57 €  218,36 €
3. Kind     0,00 €      0,00 €       0,00 €         0,00 €      0,00 €      0,00 €
4. Kind     0,00 €      0,00 €       0,00 €         0,00 €      0,00 €      0,00 €

b) für Kindergartenkinder

Familie Alleinerziehende
               4,5 Std.    6,0 Std.     9,0 Std.      4,5 Std.   6,0 Std.   9,0 Std.
1. Kind    83,04 €     110,71 €   166,07 €       78,54 €   104,71 €   157,07 €
2. Kind   66,24 €     88,31 €   132,47 €       61,44 €     81,91 €  122,87 €
3. Kind     0,00 €      0,00 €       0,00 €         0,00 €      0,00 €      0,00 €
4. Kind     0,00 €      0,00 €       0,00 €         0,00 €      0,00 €      0,00 €

c) für Hortkinder

5 Stunden 6 Stunden
Familie               Allein-                 Familie               Allein-

                                           erziehende erziehende
1. Kind        79,15 €              75,40 €                94,98 €              90,48 €
2. Kind      65,82 €              61,65 €                78,98 €               73,98 €
3. Kind        0,00 €                0,00 € 0,00 €                 0,00 €
4. Kind        0,00 €                0,00 € 0,00 €                 0,00 €

d) Weitere Entgelte bei Betreuung in Kindertageseinrichtungen/
Kindertagespflege  ab wei chend von der festgelegten Betreu-
ungszeit
Bei einer Betreuung innerhalb der Öffnungszeiten der Kindertages-
einrichtung/Kindertagesspflegestelle über die vereinbarte Betreu-
ungszeit hinaus wird ein Betrag von 5,00 € pro angefangener Stun-
de und Tag für Krippenkinder fällig. Für Kindergarten- und Hortkin-
der wird ein Betrag von 2,00 € pro angefangener Stunde und Tag
erhoben. Pro Monat jedoch nicht mehr als 100,00 € pro Kind.

Persönliche Gratulation des Bürgermeisters

Es ist seit vielen Jahren eine schöne Tradition, dass der Bürger-
meister zum 80. und danach zu jedem weiteren Geburtstag aller
5 Jahre persönlich gratuliert. Auch zur Goldenen Hochzeit und zu
jedem weiterem Ehejubiläum, welches der Gemeindeverwaltung
bekannt ist, kommt der Bürgermeister persönlich zur Gratulati-
on. Sollten Sie zum jeweiligen Jubiläum nicht da sein, würden wir
uns über eine kurze Information freuen. Dies trifft auch für den
Fall zu, dass Sie keine Gratulation wünschen.

Wohnungen Pulsen

Zu vermieten: 3-Zimmer-Wohnung Koselitzer Straße 28 in Pulsen
– Objekt: 3-Zimmer-Wohnung ca. 80 m2, im EG Mehrfamilienhaus.
– Lage: Röderaue, ruhige Wohnlage, Anbindung an öffentliche

Verkehrsmittel (Buslinie 440).
– Ausstattung: Laminatboden, Tageslichtbad mit Badewanne,

Kellerabteil. 
– Mietkosten: Kaltmiete: 340,00 €, Nebenkosten: 250,00 €, Gesamt-

miete: 590,00 €, Einzugstermin: ab sofort.

Zu vermieten: 3-Zimmer-Wohnung (unrenoviert) Lange Straße 32 in Pulsen
– Objekt: 3-Zimmer-Wohnung ca. 67 m2, im 1. OG Mehrfamilienhaus.
– Lage: Röderaue, ruhige Wohnlage, Anbindung an öffentliche

Verkehrsmittel (Buslinien 440, 461, 462).
– Ausstattung: Tageslichtbad mit Dusche, Kellerabteil, Wäscheplatz

zur Mitnutzung
– Mietkosten: Kaltmiete: 320,00 €, Nebenkosten: 180,00 €, Gesamt-

miete: 500,00 €. Einzugstermin: ab sofort.

Wohnung Koselitz

Zu vermieten: 3-Zimmer-Wohnung Dorfstraße 23 in Koselitz
– Objekt: 3-Zimmer-Wohnung ca. 78 m2, im EG Mehrfamilienhaus.
– Lage: Röderaue, ruhige Wohnlage, Anbindung an öffentliche

Verkehrsmittel (Buslinie 440). 
– Ausstattung: Laminatboden Tageslichtbad mit Dusche, Einbau -

küche. 
– Mietkosten: Kaltmiete: 330,00 €, Nebenkosten: 200,00 €, Gesamt-

miete: 530,00 €. Einzugstermin: ab sofort.

Kontakt:
Herr Rendler, Telefon: 035263/66819, E-Mail: s.rendler@roederaue.de,
Gerne stehe ich Ihnen für weitere Informationen oder einen Besichti-
gungstermin zur Verfügung.
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Anzeigentelefon 

für gewerbliche Anzeigen 

Telefon: (037208) 876-200

Kirchennachrichten

Gottesdienste

– 9. Sonntag nach Trinitatis, 17.08.2025
10.00 Uhr Gottesdienst Frauenhain im Haus der LKG

gestaltet von der LKG
– 10. Sonntag nach Trinitatis, 24.08.2025

10.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl Kirche Frauenhain
– Samstag 30.08.2025

17.00 Uhr Musikalischer Chor-Gottesdienst Koselitz
mit dem Kirchchor Spansberg

– 11. Sonntag nach Trinitatis, 31.08.2025
10.00 Uhr Gottesdienst Frauenhain im Haus der LKG

gestaltet von der LKG
– 12. Sonntag nach Trinitatis, 07.09.2025

10.30 Uhr Familiensonntag Frauenhain im Haus der LKG
gestaltet von der LKG

– 13. Sonntag nach Trinitatis, 14.09.2025
10.30 Uhr Gottesdienst Kirche Frauenhain

Regelmäßige Termine
Kinder und Jugend
– Kindertreff LKG Pulsen, Ernst-Schneller-Straße 13, Montag 16:00 Uhr
– Kinderstunde Frauenhain, Hauptstr. 26a, Sonntag 10:00 Uhr
– Christenlehre Frauenhain ab August wöchentlich, Donnerstag 16:30 Uhr
– LKG-Jugendstunde Frauenhain, Hauptstr. 26a, Freitag 19:00 Uhr
– Teeniekreis LKG Pulsen, Ernst-Schneller-Str. 13, Montag 17:15 Uhr

Musik
– Chor der LKG Frauenhain, Hauptstr. 26a, Montag 19:00 Uhr
– Bläser der LKG Frauenhain, Hauptstr. 26a, Dienstag 19:30 Uhr
– Saitenspieler der LKG Frauenhain, Hauptstr. 26a, Donnerstag 19:30 Uhr

Erwachsene
– Gemeinschaftsstunde Frauenhain, Hauptstr. 26a, Sonntag 19:30 Uhr
– Bibelstunde Frauenhain, Hauptstr. 26a, Mittwoch 19:30 Uhr
– Bibelstunde Pulsen, Ernst-Schneller-Str. 13, Montag 19:30 Uhr
– Bibelstunde Raden, Großenhainer Straße 26, Dienstag 15:00 Uhr, 14-

tägig

Senioren - Gemeindenachmittage
– Frauenhain, Hauptstr. 58, jeden 1. Mittwoch im Monat, 14:00 Uhr

Vereinsnachrichten

Termine des SV Frauenhain e.V.

Trainingstermine für Interessenten:

Billard
Mittwoch, 15:30 Uhr bis ca. 20:30 Uhr

Fußball
- Bambinis / 4-6 Jahre

Mittwoch, 16:30 Uhr bis ca. 17:30 Uhr
- F- und E-Junioren / 7-10 Jahre

Montag und Mittwoch, 16:30 Uhr bis ca. 17:30 Uhr
- D-Junioren / 11-12 Jahre

Montag und Mittwoch, 16:30 Uhr bis ca. 18:00 Uhr
- Herren (Kreisliga)

Dienstag und Donnerstag, 18:30 Uhr bis ca. 20:00 Uhr
- „Alte Herren“

Mittwoch, 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr

Gymnastik
- Montag, 18:00 Uhr bis ca. 19:00 Uhr in der Turnhalle Pulsen

Kegeln
- Freitag, 19:00 Uhr bis ca. 20:30 Uhr

Termin-Informationen des Vereins:
22.08.2025 Eröffnung Boccia-Anlage
03.10.2025 Herbstfeuer des Vereins

Erhalt von Sachspenden 
für das grüne Klassenzimmer in Raden

Das Grüne Klassenzimmer im OT
Raden der Gemeinde Röderaue
hielt viele Jahre verschiedene
Kreativangebote für Kinder, Ju -
gend liche bis hin zu Erwachsenen
bereit. Diese hießen zum Beispiel
„Vom Korn zum Brot“, „Mit dem
Förster unterwegs“, „Vom Baum
zum Brett“. Dabei lautete stets das
Motto: Ein Leben lang lernen über
die Natur und von der Natur.
Damit solche Projekte auch zukünf-
tig wieder stattfinden können und das gesamte Areal in einem gepfleg-
ten Zustand erscheint bedarf es dem Einsatz und Engagement von
Interessierten.
Wir danken herzlichst dem Geschäftsführer des Imprägnierwerk
Wülknitz GmbH Herrn Oliver Arlt für die Sachspende eines neuen
Balkens für die Ameisenwippe und dem Inhaber der Firma Industrie-
Service-Direkt.com aus Gröditz Herrn Henry Packroff für die Sach-
spende von Equipment.
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Sonstige Informationen

Glasfaserausbau im Elbe-Röder-Dreieck: 
Deutsche Glasfaser lädt zur Info- und Beratungsveranstaltung ein
Informationen rund um den Ausbau im Elbe-Röder-Dreieck am
02.09.2025 in der Gemeindeverwaltung Glaubitz
Das Team von Deutsche Glasfaser lädt sowohl Kundinnen und Kunden als
auch interessierte Bürgerinnen und Bürger aus den Kommunen Glaubitz,
Gröditz, Nünchritz, Röderaue, Wülknitz und Zeithain im Rahmen der
Förderprogramme des Bundes und des Freistaates Sachsen zu einer Info-
und Beratungsveranstaltung ein:
Dienstag, 02. September 2025, 14:00 Uhr – 19:00 Uhr
Gemeindeverwaltung Glaubitz, Bahnhofstraße 19, 01612 Glaubitz
Im Rahmen der Veranstaltung informiert Deutsche Glasfaser über den
aktuellen Ausbau- und Planungsstand sowie die weiteren Schritte beim
Glasfaserausbau im Elbe-Röder-Dreieck. „Wir möchten allen Haushalten
die Möglichkeit geben, sich umfassend zu informieren, ihre Fragen zu stel-
len und in den persönlichen Austausch mit unseren Projektverantwortli-
chen zu treten,“ erklärt René Becker, Projektmanager FTTH-Vertriebs-
steuerung bei Deutsche Glasfaser. „Themen wie die zeitliche Planung,
Hausanschlüsse, Baufortschritt und technische Details stehen dabei
ebenso im Fokus wie individuelle Anliegen.“ Bei den Fachhandelspartnern
MP-Mike Preibisch (Frauenmarkt 37, 01558 Großenhain) und Teledata
GmbH (Hauptstraße 69, 01587 Riesa) erhalten Sie Informationen über
Deutsche Glasfaser und die buchbaren Produkte. Diese gibt es auch

online unter www.deutsche-glasfaser.de oder telefonisch unter 02861 -
890 600. Alle Fragen zum Bau beantwortet die Deutsche Glasfaser Bau-Hotli-
ne unter 02861 - 890 60 940 montags bis freitags in der Zeit von 7 bis 18 Uhr.

Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser
Die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser ist Pionier für den Glasfaser-
ausbau im ländlichen und suburbanen Raum in Deutschland. Als Digital-
Versorger der Regionen plant, baut und betreibt Deutsche Glasfaser anbie-
teroffene Glasfaseranschlüsse für Privathaushalte, Unternehmen und
öffentliche Einrichtungen. Deutsche Glasfaser strebt den flächendecken-
den Glasfaserausbau an und trägt damit maßgeblich zum digitalen Fort-
schritt Deutschlands bei. Mit innovativen Planungs- und Bauverfahren ist
Deutsche Glasfaser Spezialist für einen schnellen und kosteneffizienten
FTTH-Ausbau. Die Unternehmensgruppe zählt zu den finanzstärksten
Anbietern im deutschen Markt und verfügt mit den erfahrenen Glasfaserin-
vestoren EQT und OMERS über ein privatwirtschaftliches Investitionsvolu-
men von über zehn Milliarden Euro. www.deutsche-glasfaser.de
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Wer ist eigentlich zuständig am Bach?
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
vielleicht haben Sie sich auch schon mal
gefragt, wer sich eigentlich um die Gewässer im
Ort kümmert. Wer ist eigentlich zuständig? 
Geregelt wird das in den Wassergesetzen. Es
gibt das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) des
Bundes und das Sächsische Wassergesetz
(SächsWG). Und wer ist laut diesen Gesetzen
jetzt zuständig für Gewässer? Das ist entweder
die Gemeinde, oder die Landestalsperrenver-
waltung (LTV). Die Gemeinde betreut Gewässer
2. Ordnung (kleinere Gewässer), während die
LTV für Gewässer 1. Ordnung (größere Gewäs-
ser) verantwortlich ist. Welche genau das sind,
steht im „Verzeichnis der Gewässer erster
Ordnung“. Künstlich angelegte Gewässer, wie
Mühlgräben oder Teiche, sind von demjenigen,
der diese angelegt hat zu unterhalten. 

Doch was bedeutet Zuständigkeit? Welche
Aufgaben sind damit gemeint? Der Zuständige
ist Träger der Unterhaltungslast und damit
unter anderem verpflichtet…
• … das Gewässerbett und die Ufer zu erhalten 
• … den gewässerbegleitenden Gehölzbe-

stand in der Böschung zu pflegen und durch
standortgerechte Pflanzungen zu ent -
wickeln

• … den ordnungsgemäßen Wasserabfluss zu
sichern

• … und die ökologische Funktionsfähigkeit
zu erhalten und zu verbessern

Die Zuständigkeit der Gemeinde oder der LTV
beschränkt sich auf das Gewässerbett und die
Ufer. Das wirft natürlich die Frage auf, wo das
Ufer beginnt und endet. Auch das verrät uns
auch das Sächsische Wassergesetz. Das Ufer

ist der Bereich zwischen dem mit Wasser
durchflossenen Bach oder Fluss und der
Böschungsoberkante. Wenn die Böschungs-
oberkante nicht klar erkennbar ist, wird der
mittlere Hochwasserstand als Uferlinie genutzt. 
An das Ufer grenzt der Gewässerrandstreifen
an. Da sich diese Flächen außerhalb des Ufers
befinden, sind Gemeinde oder LTV auch nicht
mehr zuständig. Hier liegt die Zuständigkeit zur
Pflege und Entwicklung beim Flächeneigentü-
mer. Ausnahmen sind Ufermauern, für die
unterschiedliche Zuständigkeiten gelten
können. Weitere Informationen können Sie im
Internet erhalten unter: 
https://www.wasser.sachsen.de/
gewaesserrandstreifen-21116.html 
Was bedeutet das nun also für Anlieger? Sie
können von Maßnahmen betroffen sein. So
kann es etwa nötig sein, ein Grundstück zu
betreten oder zu befahren, um das Gewässer zu
erreichen. Anlieger müssen dies dulden.
Jedoch muss der Unterhaltungspflichtige dies
rechtzeitig vorher ankündigen. Maßnahmen, die
einen wesentlichen Einfluss auf das Gewässer
haben, brauchen vorher außerdem eine Geneh-
migung der unteren Wasserbehörde (uWB).
Jetzt wissen Sie Bescheid, wer sich um das
Gewässer im Ort kümmert, welche Aufgaben
damit verbunden sind und wie Anlieger betrof-
fen sein können.

Dieser Text entstand in Zusammenarbeit der
Fachberaterinnen und Fachberater Gewässer
des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft
und Geologie und der unteren Wasserbehörde
des Landkreises

Initiative „Sachsen pflanzt gemeinsam – Aktion 1000 Obstbäume“

Bewerben Sie sich jetzt! Lebensraum für Insekten – und Obst für Alle!
Sie haben für mind. 2 Obstbäume auf ihrer Fläche im Ort Platz? Dann
unterstützen wir Sie gerne mit Obstbäumen aus sächsischen Baum-
schulen! „Sachsen pflanzt gemeinsam - Aktion 1000 Obstbäume“ ist
eine Initiative des Sächsischen Landtages (gemäß Beschluss zum
Doppelhaushalt 2025/2026). Die Initiative wird im Rahmen einer Koope-
ration zwischen Deutschem Verband für Landschaftspflege (DVL)-
Landesverband Sachsen e.V. und dem Bund Deutscher Baumschulen
(BdB) e.V. Landesverband Sachsen umgesetzt.
Schulen, Kitas, freiwillige Feuerwehren, Jugendclubs, Berufsschulen,
außerschulische Bildungseinrichtungen, gemeinnützige Vereine,
Kirchgemeinden und andere gemeinnützige Organisationen können
sich um zwei bis fünf Obstbäume als Hochstamm, Mittelstamm oder
Niederstamm bewerben. Und für die schnelle Ernte können Sie auch
bis zu fünf Beerensträucher erhalten. Die ausführlichen Teilnahmebe-
dingungen finden Sie unter 
https://dvl- sachsen.de/de/58/p1/-obstbaeume.html.
Bewerben Sie sich jetzt bis 5. September 2025 für die Herbstpflanzung
2025. Oder auch schon für die Pflanzung im Frühjahr 2026.
Dazu füllen Sie einfach online ein Bewerbungsformular aus unter
https://dvl-sachsen.de/de/58/p1/-obstbaeume.html. Dort laden Sie

noch mind. zwei Bilder der Fläche und ein Luftbild mit eingezeichneten
Pflanzstandorten hoch (Kreuze im google Luftbild).
Zusammen mit den Obstbäumen bekommen Sie Wurzelschutz, Stamm-
schutz und ggf. Befestigungsmaterial gestellt. Ein Ansprechpartner
Ihrer Einrichtung/ Organisation („Baumpate“) kümmert sich um die
Pflanzung, Wässern und Obstbaumschnitt und die künftige Obsternte.
Detaillierte Hinweise zur Obstbaumpflanzung und -pflege finden Sie
ebenso auf unserer Homepage.

Fragen beantworten Ihnen gerne: Zur Bewerbung:
Sabine Ochsner, DVL-Landesverband Sachsen,
Tel.: 03501/57 100 75, E-Mail: obstbaum-orga@dvl-sachsen.de
Zur Pflanzung und Pflege:
Katrin Müller, DVL-Regionalbüro Sächs. Schweiz-Osterzgebirge 
Tel.: 03504/ 62 96 61, E-Mail: obstbaum-wissen@dvl-sachsen.de
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Romantik pur – Neue Trauorte im Schloss Tiefenau
Barock-Pavillon und Rosengarten bieten traumhafte Kulisse für
Eheschließungen
Ein ganz besonderes Ambiente für den schönsten Tag im Leben: Ab
sofort können standesamtliche Trauungen auch im stillvollen Barock-
Pavillon oder im malerischen Rosengarten des Schlosses Tiefenau
stattfinden. Das Schloss, ein Juwel barocker Baukunst, bietet mit
seinem prachtvollen und restaurierten Pavillon und dem blühenden
Rosengarten den idealen Rahmen für unvergessliche Trauungen. Ob
unter freien Himmel inmitten duftender Rosen oder im Barocken-Pavil-
lon mit Blick auf das historische Ensemble – Romantik ist hier garan-
tiert. Beide Orte sind nicht nur malerisch, sondern auch hervorragend
für unvergessliche Hochzeitsfotos geeignet.

Informationen zur Eheschließung im Schloss Tiefenau:
Standesamt Gröditz, Standesbeamtin: Janett Kahlert
Tel. 035263/32826, Email: standesamt@groeditz.de

Interessierte Paare werden gebeten, sich frühzeitig mit dem Standes-
amt Gröditz in Verbindung zu setzen, um ihren Wunschtermin zu reser-
vieren. Eine vorherige Besichtigung der Trauorte ist nach Terminab-
sprache möglich.

Veranstaltungen

Veranstaltungskalender 2025

16.08.2025 Graffiti am Spielplatz Pulsen 
16.08.2025 Feuerwehr Frauenhain auf der Insel – 

90-Jahr-Feier und Fahrzeugübergabe
16.08.2025 Vereinsfest Kleingärtnerverein Pulsen e.V.
22.08.2025 Eröffnung der Boccia-Anlage „Am Erdbrückchen“ 

in Frauenhain SV Frauenhain e.V.
23.08.2025 Die Bahnhofstraße lädt ein –

am Sportplatz Frauenhain
30.08.2025 Radener Sommer Cafe
20.09.2025 Kleiderbörse Frauenhain
03.10.2025 Herbstfeuer des SV Frauenhain e.V.
25.10.2025 Kaffee trifft Tanz in Frauenhain 
28.11.2025 Weihnachtsmärchen Raden
05.12.2025 Weihnachtsmarkt der Vereine 

mit Weihnachtsmärchen in der Kirche Frauenhain

Kaffeeplausch

der Seniorinnen
und Senioren der
Ortsteile Frauen-
hain und Raden,
gern auch anderer
Ortsteile. Das
nächste Treffen,
zu einem geselli-
gen Beisammen-
sein mit Kaffee
und Kuchen, findet
am 20.08.2025 um 14.00 Uhr, in der Schulstube in Frauenhain, Radener
Straße 2 statt. Wer Interesse hat dabei zu sein meldet sich bitte unter
Tel. 035263/46713.

Quelle: pixabay

Sie möchten das 
Mitteilungsblatt der Gemeinde Röderaue 
kostenfrei als digitales Abo bestellen?
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Abfallkalender

ZAOE Tourenplan 2025
RÖDERAUE

AUG             SEP             OKT             NOV             DEZ

R 25                 08  22          06  20          03  17           01  15  29

B 18  25          01  08  15     06  13           03  10          01  08  15
22  29          20  27          17  24           20  29          

P 29                 26                 24                 22                 19

G 28                 11  25            09  23          06  21           04  18

R = Restabfall 80-240L B = Bioabfall 60-660L
P = Papier 120/240L G = Gelbe Tonne 120/240L                                                                                                      

Sperrmüll kann zu jeder Zeit über die Internetseite 
des ZAOE online angemeldet werden.

Anzeige(n)

Für die, welche ein Taxi  benötigen kann ein kostenpflichter Fahrservice 
organisiert werden. Wir bitten um Voranmeldung.
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